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Bauproduktverordnung   
 	  
	  
	  
 
 
Für das Produkt RHEOPLAN® Schnellmörtel 
 
Nr. 73/01 
 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13813: CT-C60-F7 
 
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
 des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 
 Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts 
 
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene 

Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten 
technischen Spezifikation: 
EN 13813:2003-01 
Hochfester Zementmörtel für innen  

 
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des 

Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 
Chemotechnik Abstatt GmbH, Beilsteiner Str. 38, 74232 Abstatt 

 
5.  Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben  
 gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
 nicht relevant 
 
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des  
 Bauprodukts gemäß Anhang V: 
 System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) 
 System 4 (für das Brandverhalten) 
 
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten 

Norm erfasst wird: 
nicht relevant 

 
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische 

Technische Bewertung ausgestellt worden ist: 
 nicht relevant 
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9.  Erklärte Leistung 
 

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 
Spezifikation 

Brandverhalten A1fl DIN EN 13501-1 
Freisetzung korrosiver Substanzen CT  
Druckfestigkeit C60 DIN EN 13892-2 
Biegezugfestigkeit F7 DIN EN 13892-2 
Verschleißwiderstand NPD  
Wasserdurchlässigkeit NPD  
Wasserdampfdurchlässigkeit NPD  
Chemische Beständigkeit NPD 	  
Gefährliche Stoffe NPD 	  

 
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten  

  Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist  
  allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 
 
  Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
  Andreas Eisenreich, Direktor Vertrieb 
 
  (Name und Funktion) 
  
 
  Abstatt, den 01.01.2014 
 
  (Ort und Datum der Ausstellung)   (Unterschrift) 

 
 

 


